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Struktur der Aufbau- und Ablauforganisation

Die europäischen auswärtigen und entwicklungspolitischen Beziehungen folgen keinem in sich geschlossenem Konzept, sondern haben sich über 50 Jahre hin pragmatisch entwickelt
 (Molt). 

1. Entwicklungspolitik als Gemeinschaftsaufgabe


1.1 Die Europäische Union und ihre Entwicklungspolitik

Die Europäische Union, das ist die Kommission und die 27 Mitgliedsländer, ist mit einem Anteil von ca. 55 % an der gesamten ODA die weltweit größte Gebergemeinschaft. Etwa 57 % der 2006 weltweit gewährten Zuschüsse (grant aid) entfallen auf die Union. 

In der Europäischen Union (EU) bündeln die 27 Mitgliedsländer ihre Hoheitsrechte, um eine Stärke und einen internationalen Einfluss zu erreichen, den keines von ihnen allein erreichen würde.


Das Bündeln der Hoheitsrechte bedeutet in der Praxis, dass die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnisse an die von ihnen geschaffenen gemeinsamen Einrichtungen abgeben, damit Entscheidungen zu spezifischen Fragen von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene demokratisch getroffen werden können. 

Neben dem Ministerrat, dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rechnungshof und dem Europäischen Gerichtshof ist eine dieser gemeinsamen Einrichtungen die Europäische Kommission, die Exekutive der EU
. 

Von dem ODA-Aufkommen der Union (2006: 46,9 Mrd. €, das sind 0,43 ihres BNE) verwaltet die Kommission ca. 17 %. Dies sind 9,8 Mrd. € - jährlich. 

Die von der Kommission im Jahre 2005 insgesamt ausgezahlte ODA belief sich auf 7,5 Mrd. €. Von EuropeAid wurden davon 6,2 Mrd. € plus Cards (2004: 5,7 Mrd. €) verwaltet.

„Die EU unterstützt mehr als 160 Länder, Gebiete und Organisationen und legt dabei den Schwerpunkt auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: Armutsbekämpfung, Förderung von Demokratie und Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftlichen Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit.“ 

Quelle: Pressemiteilung (IP/06/118) vom 3.2.06, S. 3

Auf die ODA werden zwar nur die Ausgaben angerechnet, die den Kriterien des DAC entsprechen (EL, Zuschusselement mindestens 25 %, Entwicklungs-orientierte Vorhaben.) Jedoch beinhalten viele Instrumente auch Nicht-ODA-Mittel, was die Abgrenzung und Transparenz erschwert.

1.2 Die Begrifflichkeit

Entwicklungspolitik der Europäischen Union bzw. Europäische EZ meint die der Kommission und der 27 Mitgliedsländer im Sinne des Europäischen Konsenses.

Die Außenbeziehungen der Europäischen Kommission umfassen die Politikbereiche 

· Entwicklungszusammenarbeit

· Handel und

· Politischer Dialog


Die Europäische Politik der EZ umfasst die Gemeinschaftshilfe aus dem Haushalt und die Entwicklungszusammenarbeit auf der Basis des Cotonou-Abkommens.

Zur Gemeinschaftshilfe oder Außenhilfe gehören die  

· „klassische“ Entwicklungshilfe

· die Vor-Beitrittshilfe (oder Heranführungshilfe) 

· das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (die Nachbarschaftspolitik)

· die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen,

· das Instrument für Stabilität

· Das Instrument für die Zusammenarbeit im nuklearen Bereich 

· Das Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte

1.3 Gründung und Mandat

Für die Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft sind folgende Schlüsseldokumente wichtig:

· Der Vertrag über die Europäische Union


· Der „Europäische Konsens“


· Der Vertrag von Cotonou

1.3.1 Die aus dem Haushalt finanzierte Entwicklungspolitik findet heute ihre rechtliche Regelung im primären Gemeinschaftsrecht in den vier Kapiteln des Titel XX (Entwicklungszusammenarbeit) des EU-Vertrages (Vertrag von Maastricht, in Kraft getreten am 1.11.93) 
Gemäß dessen Artikel 177 (1) fördert die Entwicklungspolitik


- „die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der am meisten benachteiligten Entwicklungsländer; 


- die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft und


- die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern.“

Nach Artikel 177 (2) ist die Gemeinschaft darüber hinaus auf die Ziele einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaates sowie der Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten festgelegt.

Der durch den Vertrag von Nizza (26.2.2001) eingeführte neue Titel XXI „Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern“ überträgt der Gemeinschaft eine ergänzende Zuständigkeit auch für nicht primär entwicklungspolitisch motivierte Maßnahmen.

1.3.2 Die EZ mit den AKP-Staaten nach dem Partnerschaftsabkommen von Cotonou findet ihre rechtliche Grundlage in diesem Abkommen und nicht in den Gemeinschaftsverträgen.


- Diese Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft begann 1957 mit Unterzeichnung der Römischen Verträge: Die vier Kolonialmächte unter den 6 Gründungsmitgliedern bemühten sich, die von ihnen abhängigen Gebiete an die EG zu assoziieren. 

- Erstes Kooperationsabkommen 1963, in Yaoundé unterzeichnet, Verlängerung 1969. 

- Erstes Abkommen von Lomé 1975, in dem erstmals die entwicklungspolitische Perspektive im Vordergrund stand. Mehrfach verlängert. 

- Partnerschaftsabkommen der EU mit 78 Staaten des afrikanischen, karibischen und pazifischen Raums (AKP-Staaten) im Jahr 2000 in Cotonou

1.4 Prinzipien

Auf die gem. EG-Vertrag zu berücksichtigenden Prinzipien wurde bereits im Abschnitt Mandat hingewiesen. Sie wurden in der Erklärung an verschiedenen Stellen bekräftigt.

· Koordinierung: Pflicht zur Abstimmung der Entwicklungspolitiken und Hilfsprogramme zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, 


· Kohärenz: Verpflichtung der Gemeinschaft, die entwicklungspolitischen Ziele des Art. 177 I EGV im Rahmen ihrer übrigen Politiken zu berücksichtigen,


· Komplementarität: die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft soll die entsprechende Politik der Mitgliedstaaten ergänzen.

Den Prinzipien zurechnen kann man heute auch noch den „Partnership Approach”. Das heißt, dass den Partnerländern ein höheres Maß an Verantwortung zugebilligt und abverlangt wird.

Die Bedeutung dieses Prinzips spiegelt sich in zweierlei Weise wider: einerseits wird die  Verantwortung für die Durchführung der Vorhaben den EU-Delegationen in den Partnerländern selbst übertragen, andererseits wird es erkennbar bei der „Budgetfinanzierung“, ein augenblicklich stark diskutiertes EZ-Instrument.


1.5 Handlungsformen

Die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft wird mittels folgender Handlungsformen durchgeführt:

· Assoziationsabkommen


· Bilaterale Handels- und Kooperationsabkommen


· Beitritt zu internationalen Übereinkünften, z.B. zum internationalen 
Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen

· Entwicklungshilfe


· Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und NGOs.
 1.6 „Der Europäische Konsens“ - kurzgefasst (Ausführlicher s. Anlage 1)


Der Konsens stellt eine gemeinsame Vision für das Handeln der EU im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sowohl auf Ebene der Mitgliedsstaaten als auch auf Gemeinschaftsebene dar und macht den ersten Teil der Erklärung aus. Leitlinien und Prioritäten für die Konkretisierung dieser Vision enthält der zweite Teil der Erklärung.

Ausführlichere Info, auch zu dem dabei offensichtlich gewordenen Zielkonflikt zwischen Kommission und den Mitgliedsstaaten in der Anlage Nr. 2.

2. Aufgaben und Schwerpunkte

2.1 Aufgaben

Im Bereich der Entwicklungspolitik stehen für die Kommission zwei Aufgaben im Vordergrund:
· die entwicklungspolitischen Aktivitäten des Haushalts (Gemeinschaftshilfe) durchzuführen – Haushaltsmittel 2007 bis 2013 insgesamt ca. 17 Mrd. € und

· die im zwischen der EU und 78
 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifik abgeschlossenen Partnerschaftsabkommen  von Cotonou vereinbarte Politik umzusetzen – der 10. EEF sieht hierfür für die Jahre 2008 bis 2013 knapp 23 Mrd. € vor.

2.2 Schwerpunkte der Arbeit


Die Schwerpunkte der entwicklungspolitischen Kommissionsarbeit insgesamt sind:

· die Zusammenarbeit mit den 78 AKP-Ländern (Cotonou)


· besondere Beziehungen mit Mittelmeeranrainer-Staaten


· Abkommen mit Ländern Asiens und Lateinamerikas


· Programme zur Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie der ehemaligen Sowjetunion


· Humanitäre Hilfen einschließlich Nahrungsmittelhilfe


· Zusammenarbeit mit den NRO’n.

Für das Jahr 2005 waren folgende Handlungsschwerpunkte gewählt worden:


· die Förderung des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses in den Balkanländern,

· die weitere Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik, vor allem über Aktionspläne,

· die Schaffung der vier „gemeinsamen Räume“ mit Russland;

· den Beitrag zum Wiederaufbau im Irak

· die Überprüfung  und Ausweitung des EU-Beitrages zu den Millenniums-Entwicklungszielen;

· die Einsatzfähigkeit der Friedensfazilität für Afrika;

· die Einführung einer EU-Wasserfazilität.

Quelle: Jahresbericht 2006 über die Epol der EG und die Umsetzung der Außenhilfe im Jahr 2005, S. 2

Der Jahresbericht für 2006 berichtet über die folgenden wichtigen Veränderungen bei der Gestaltung der Außenbeziehungen:

1. (Die Kommission) stellt sicher, dass Politikmaßnahmen, die sich auf die EL auswirken, auch den Entwicklungszielen förderlich sind.

2. Die EU verabschiedete eine Reihe von Regionalstrategien, die klar ihre Hauptprioritäten widerspiegeln.

3. Das Instrumentarium, das die Rechtsgrundlage für die Außenhilfe liefert, wurde vereinfacht.

4. Es wurden Maßnahmen zur Steigerung der Wirksamkeit der Hilfe ergriffen, die eine engere Zusammenarbeit mit den Partnerländern und andern entwicklungspolitischen Akteuren ermöglichen.

5. Die Bewertung der Ergebnisse und die Auswirkung der Erfahrungen wurden verbessert.


Quelle: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Jahresbericht 2007 über die Epol der EG und die Umsetzung der Außenhilfe im Jahr 2006, 21.6.2007, S. 3

3. Verwaltungsaufbau

The range of political mandates has fostered different forms of compartmentalisation,    organisational procedures, relationships and implementation perspectives (PR 2007, S. 44).

Die Europäische Kommission besteht aus 27 Kommissaren, die jeweils für eine oder mehrere Generaldirektionen zuständig sind. 

„Entwürfe für Strategien, Politiken, Gesetze etc. werden vor ihrer Veröffentlichung und Weitergabe an den Rat und das Parlament vom gesamten Kollegium der 27 KommissarInnen, die sich einmal wöchentlich unter der Leitung des Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso zur ‚Interservice Consultation’ treffen, mit einfacher Mehrheit angenommen. Dabei werden die KommissarInnen jeweils von einem eigenen Kabinett, das sie berät und Entscheidungen vorbereitet, unterstützt.“
 

Die Generaldirektionen werden von einem Generaldirektor, vergleichbar dem beamteten Staatssekretär in der deutschen Bundesverwaltung, geleitet. In ihnen geschieht die eigentliche Arbeit der Kommission.

3.1 Die beteiligten Generaldirektionen

“The core development services are: 

- the Directorate-General for Development and Relations with African, Caribean and Pacific States, 

- the Directorate-General for External Relations;   

- EuropeAid Co-operation Office and


- the Directorate-General for Humanitarian Aid…


[image: image1.wmf]
Quelle, OECD/DAC, European Community, Peer Review 2007, S. 27, 

Die einzelnen Aufgaben und Zuständigkeiten der Generaldirektionen können der Anlage 3 entnommen werden.

3.2 Die Delegationen

Die Delegationen sind, vergleichbar den bilateralen Botschaften, für die Gesamtheit der Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und dem jeweiligen Partnerland zuständig.

Sie vertreten die Gemeinschaft in 128 Ländern und Gebieten.

Im Bereich Entwicklungspolitik sind sie zuständig für „individual commitments, tendering, contracting and payments. At the level of content, delegations identify activities, assess feasibility, implement and evaluate them, while Brussels is responsible for programming and for general, thematic and quality support.” (PR 2007, S. 49 

Es gehört aber auch zu den Aufgaben „exercising powers conferred on the European Community in third countries by promoting Europe’s interests as embodied in the community policies (such as trade, agriculture and fisheries)”
.

3.3 Der National Authorizing Officer

Der NAO ist ein ranghoher Beamter des Partnerlandes entweder im Büro des Ministerpräsidenten oder des Finanzministers, der die zentrale Anlaufstelle für alle Angelegenheiten der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ist und bei allen Auszahlungen „gegenzeichnen“ muss. Er kann von der Kommission einen Gehaltszuschuss erhalten.

Schon 1997 schlug die FESt die „Beseitigung der institutionellen Schwächen des „National Authorizing Officer„ (NAO) (vor)...

Die extreme Entscheidungskonzentration bei der Verwaltung des EEF durch den NAO entspricht nicht den neuen partizipativen Managementkonzepten. Zudem überläßt der NAO die praktische Umsetzung des Nationalen Indikativprogramms meistens der EU-Delegation. Hier wären Reformen zur stärkeren Einbindung nationaler Kapazitäten (mittlere Ebenen der Verwaltung und lokale Verwaltungen, NROs, und die unter 3.3. genannten Institutionen und Verbände) vorzunehmen, um den nachhaltigen Erfolg der Entwicklungskooperation abzusichern. Im übrigen hat das „phased programming„ die Kompetenz zugunsten der EU vergrößert anstatt die nationalen Institutionen zu stärken. 

3.4 Die Arbeitsteilung

Dieses Organisationsprinzip zur Maximierung des durch Zusammenarbeit erreichten Mehrwertes soll sowohl Anwendung für das Verhältnis der EZ der Kommission zu den Zusammenarbeitsaktivitäten der Mitgliedsländer finden als auch für die Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen beteiligten Stellen der Kommission.

Besonders für das Verhältnis zwischen den GD’n Relex und Dev sieht der PR (S. 47) noch gute Entwicklungsmöglichkeiten:

„Their organisational relationship has its historical roots in the European Development Fund which has given DEV a geographical focus on the ACP countries. By default, RELEX's focus has thus been on non-ACP countries. Despite the overarching framework of the European Consensus, DEV and RELEX interpret the development priorities of their institutional mandates differently. Their different geographical coverage also gives them different exposure to developing world realities and experience. From a development co-operation point of view, the rationale for this division of labour merits review in the face of growing international efforts to promote development coherence and aid effectiveness.”

3.5 Die Verwaltungskosten

Die bei der Durchführung der EZ aus dem Haushalt entstehenden Verwaltungskosten werden ebenso auf die ODA angerechnet wie die 430 Mio. €, die der Kommission für die Verwaltung des 10. EEF erstattet werden. Dies sind 4 % der Gesamtmittel des 10. EEF.

4. Durchführung

Der Peer Review hat sich die Mühe gemacht, einen “Implementation Workflow“ aufzustellen:


	Programming
	Design
	Approval
	Implementation
	Evaluation


                        (                        (                        (                        (  

	Translates politi-cal and recipient country’s needs

in

Strategic develop

ment objectives 
	Translates development objectives

in

Achievable pro-

ject and program-me proposals
	Translates

Proposals

in

Financing decisions
	Translates

Financing decisions

in

Activities on the ground
	Translates implemented activities

In

Reports and feedback for future work


	DEV/RELEX
	Delegations
	AIDCO
	 Delegations
	AIDCO


	DEV/RELEX

Design strategy

AIDCO

Contributes through country teams

DEV/RELEX

Prepare COM decision

(COM signs)
	AIDCO sets targets (compul-sory: AMP)

DEL identifies actions

AIDCO coherence checks QSG (compulsory)

DEL designs activity, prepares financing proposal

AIDCO provides expertise (at request delegation)
	AIDCO quality checks financing proposal (compulsory)

DEV/RELEX agree through ISC

AIDCO prepares comitology and COM decision (compulsory)

AIDCO signs global commitment
	DEL tenders, signs individual commitment, implements, reviews and pays

AIDCO provides expertise (at request delegation)

DEL reports on activities

AIDCO checks ex post and reviews targets compulsory (AAR, DAS)
	DEL closes contracts

DEL audits and evaluates projects

AIDCO evaluates programmes, sectors, internal systems (compulsory)

AIDCO reports on global development work (compulsory Annual Report) 


Zur Erläuterung: AAR – Annual Activity Report; Com – Commission; DEL – Delegation; ISC Interservice Consultation; DAC – Declation d’Asurance, QSG – Quality Support Group

Quelle: OECD/DAC, European Community, Peer Review 2007, S. 109

Hier noch einige wichtige Einzelinformationen bzw. Interpretationen

4.1 Programmierung

There is a hierarchical approach to the shaping of Community development co-operation strategy. 
Firstly, the European Union Treaty (Article 177) sets out the broad, historical rationale for Community development co-operation: i) fostering of sustainable economic and social development; ii) the smooth and gradual integration of the developing countries into the world economy; and iii) the campaign against poverty. 

Second, periodic statements of vision, now embodied by the 2005 European Consensus …, provide greater vision and implementation clarity. 

Thirdly, the Consensus is further translated into thematic or regional strategies. Finally, country delegations work with partners and headquarters to develop locally-specific country strategy papers (CSP), which are implemented through specific projects or programmes. 
Die Programmierung der Mittel des EEF ist ein partnerschaftlicher Vorgang mit Beteiligung der Partnerländer „auf Augenhöhe“. Das betreffende Partnerland oder die betreffende Partnerregion übernimmt so weit wie möglich die Führung bei der Programmierung der Mittel. Dabei wird die Programmierung zunehmend an die Strategien des Partnerlandes zur Verringerung der Armut und ähnlicher Strategien angepasst (Info des BMZ).

4.2 Prüfung


4.3 Genehmigung, Entscheidungsprozesse

 
4.4 Kontrolle der Verwendung

5. Die EZ aus dem Haushalt

5.1 Der Haushalt 

Die Finanzielle Vorausschau legt für jeweils sieben Jahre (zuletzt für 2007 bis 2013) das Budget der Gemeinschaft fest. Für „EU als Globaler Partner“ (die auch die EZ beinhaltet) wurden fast 50 Mrd. €, d.s. 5,7 % des Haushalts, bereitgestellt.


Der nach Tätigkeitsbereichen gegliederte EU-Haushaltsplan wird in 2 Bänden veröffentlicht. Der 2. Band enthält den Einzelplan III, den der Kommission, also die operativen Mittel. 

Der Haushalt 2007 beläuft sich auf 126,5 Mrd. €, davon 6,8 Mrd. für „EU als globaler Partner“. 

Dazu gehört (in Mrd. €):

- Beitrittsvorbereitung



1,1

- Europäische Nachbarschaft


1,4

- Entwicklungszusammenarbeit


2,2

- Humanitäre Hilfe




0,7

- Demokratie und Menschenrechte

0,1

Der Haushalt ist in Titel und Kapitel (das jeweils einem Themenbereich entspricht) aufgeteilt.

Titel 19: Außenbeziehungen  (Planung 2008:3,7 Mrd. €)

Titel 21: Entwicklung und Beziehungen zu den AKP-Staaten (Planung 2008: 1,3 Mrd. €)

Titel 23 Humanitäre Hilfe (Planung 2008: 773 Mio. €)

Der Titel 19 war bis 2004 in ca. 30 Politikbereiche unterteilt. Dieser Umfang wurde zwischenzeitlich auf 5 thematische und vier regionale Instrumente reduziert. Im Haushaltsentwurf für 2008 gibt es folgende Thematische Instrumente:

· Multilaterale Beziehungen. Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Migration und Asylpolitik und allgemeine Aussenbeziehungen (51,1 Mio. €)

· Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (200 Mio.  €)

· Demokratie und Menschenrechte (137 Mio. €)

· Beziehungen zu und Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern (25 Mio. €)

· Krisenreaktion und Globale Sicherheitsbedrohungen (250 Mio. €)

und folgende geografische Instrumente:

· Europäische Nachbarschaftspolitik und Beziehungen zu Russland (1,5 Mrd. €)

· Beziehungen zu Lateinamerika (342 Mio. €)

· Beziehungen zu Asien, Zentralasien und den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens (807,5 Mio. €)

· Allgemeine operative Unterstützung und Koordinierung der GD RELEX (25,7 Mio. €)

Die Umsetzung der EZ erfolgt durch die GD Außenbeziehungen mit Hilfe von geografischen und thematischen Programmen. 

Die Verwendung der ODA-Mittel aus dem EU-Budget erfolgt in Form von Programmen. Die Ziele, Dauer und die Höhe der finanziellen Ausstattung dieser Programme werden in Finanzierungsinstrumenten, das sind Gesetzestexte, d.h. „Verordnungen“ (s. Anlage 5), festgeschrieben

5.2 Die geografischen Programme

Titel 21 enthält die geografischen Programme: Development and Relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) States.

Die geographischen Programme sind der Hauptrahmen für die Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit Drittländern. Mit ihnen „soll die Entwicklung der Länder und Regionen in Lateinamerika, Asien, Mittelasien, dem Nahen und Mittleren Osten und in Südafrika unterstützt und die Zusammenarbeit mit diesen Ländern und Regionen gestärkt werden.“ (a.a.O., S. 42)

Mit einigen dieser Länder und Regionen wurden Partnerschafts- und Kooperationsabkommen geschlossen, die auf die Besonderheiten des jeweiligen Landes eingehen sollen.

Für den Planungszeitraum 2007 bis 2013 sind 10,1 Mrd. € vorgesehen.

Bei geografischen Programmen erarbeitet die Kommission für die Programmierung und Zuweisung der Mittel 


- das Strategiepapier


- das Mehrjahresrichtprogramm und 

- das jährliche Aktionsprogramm

5.3 Die Thematischen Programme


Die thematischen Programme zielen zwar in erster Linie auf die Unterstützung von EL ab, erlauben aber auch Ausnahmen.

„Die thematischen Programme sollten einen eindeutigen zusätzlichen Nutzen bieten und die geografischen Programme, die den Hauptrahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern darstellen, ergänzen.  

Die thematischen Programme können einem bestimmten Gegenstand oder Bereich gewidmet sein, der für eine Reihe nicht nach geografischen Gesichtspunkten ausgewählter Partnerländer relevant ist, oder Kooperationsmaßnahmen umfassen, die sich an mehrere Partnerregionen bzw. Gruppen von Partnerländern richten, oder internationale Maßnahmen ohne spezifischen geografischen Schwerpunkt betreffen. Sie spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Gemeinschaftspolitik nach außen zu tragen und für Kohärenz innerhalb der einzelnen Sektoren sowie für ein hohes Öffentlichkeitsprofil zu sorgen.“ (a.a.O., S. 42)

Für den Planungszeitraum 2007 bis 2013 sind 5,6 Mrd. € vorgesehen.

Es existieren thematische Programme für Maßnahmen in den folgenden Bereichen (in Klammern der für den Finanzrahmen 2007 – 2013 vorgesehene Betrag) 


· In die Menschen investieren, Artikel 12 (1,06 Mrd. €)  


· Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, einschl. Energie, Artikel 13 (804 Mio. €)

· Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess, Artikel 14 (1,64 Mrd. €)


· Ernährungssicherheit, Artikel 15 (1,71 Mrd. €)


· Migration und Asyl, Artikel 16 (384 Mio. €)


· Staaten des AKP-Zuckerprotokolls, Artikel 17 (1,24 Mrd. €)

Die Mittel aus diesen thematischen Programmen stehen allen EL offen.

Um einen Eindruck über den Umfang der gemeinten Tätigkeitsbereiche und damit  zu vermitteln, wird als Anlage 3 der Inhalt des Artikels 13 (Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, einschließlich Energie) wiedergegeben. 

Bei Thematischen Programmen erarbeitet die Kommission für die Programmierung und Zuweisung der Mittel 

- Thematische Strategiepapiere und

- Aktionsprogramme.


6. Die EZ gemäß Abkommen von Cotonou


6.1 Das Abkommen von Cotonou 

Das Abkommen umfasst 5 Säulen:


· umfassende politische Dimension


· Förderung partizipatorischer Ansätze


· Entwicklungsstrategien und Konzentration auf das Ziel der Armutsbekämpfung


· Schaffung eines neuen Rahmens für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit und


· Reform der finanziellen Zusammenarbeit.
Die wesentlichen Grundsätze der AKP-EG-Zusammenarbeit sind: 

· Vertragliche Konstruktion, 


· Partnerschaftsprinzip, 


· breiter Kooperationsansatz. 

6.2 Der Europäische Entwicklungsfonds

Das wichtigste Finanzierungsinstrument des Abkommens ist der Europäische Entwicklungsfonds (EEF, European Development Fund). 

Die Mittel des Fonds werden von den Mitgliedsländern der EU separat aufgebracht und von der Kommission kommissarisch nach den Vorgaben des Ministerrates verwaltet. Die ihr entstehenden Verwaltungskosten werden erstattet.

Das Europäische Parlament ist nicht beteiligt.


Für den 10. EEF - Laufzeit 2008 – 2013 (2002 bis 2007) - wurden 22,68 (13,5) Mrd. € bereitgestellt. 

„Hiervon werden fast 22 Mrd. € den AKP-Staaten zugewiesen werden, 286 Mio. € sollen für die ÜLG bereitgestellt werden, und 430 Mio. € sollten der Kommission für Unterstützungsausgaben zugewiesen werden, die mit der Programmierung und Durchführung des EEF durch die Kommission verbunden sind“.
 

Der deutsche Anteil am EEF beläuft sich auf 23,3 %. 

Im Jahre 2003 wurden 900 Mio. € aus dem Bundeshaushalt (BMF) zur Verfügung gestellt.

Die Mitwirkung der Partnerländer erfolgt in folgenden Gremien:

· Secretariate


· EU Joint Parliamentary Assembly


· Council of Ministers


· Committee of Ambassadors

7. Bedenken, Einwände, Kritik, Kommentare und Einschätzungen



7.1 Zusammenstellung wichtiger Empfehlungen der Peer Review der OECD/DAC in Kurzfassung 

kommt noch

7.2  So schätzte die EU ihre Entwicklungspolitik selbst ein:

„Unsere Außenhilfeprogramme haben ihre heutige Form im Laufe von fast 50 Jahren erhalten. Sie beruhen auf über 30 verschiedenen Rechtsinstrumenten mit thematischer (z.B. Ernährungssicherheit und Menschenrechte) oder geografischer Ausrichtung (wobei die Hilfe AKP-Staaten nicht in den allgemeinen EU-Haushalt eingestellt wird). Darüber hinaus gibt es verschiedene spezifische Instrumente, die die Außenwirkung EU-interner Politikmaßnahmen betreffen. Die effiziente und koordinierte Verwaltung dieser verschiedenen Programme wurde immer schwieriger und machte die Hilfemaßnahmen, nicht zuletzt für die Empfänger, unnötig kompliziert.“ 

Quelle: EuropeAid, Jahresbericht 2005, S. 13
Im Tenor von Eingeweihten wird das so auf den Punkt gebracht: Bisher existiert ein Dschungel von Institutionen, Programmen und Zuständigkeiten. Selbst das DAC hat es nicht geschafft, die Entwicklungspolitik der Kommission prägnant zusammenzufassen. Die damalige englische Secretary of State, Clare Short, bezeichnete die Kommission einmal als den „worst donor“. 

Hierin liegen Anlass und Ursache für weitere umfangreiche und umfassende Reformen.

� Dies hat auch Auswirkungen auf die eingeführten Begriffe. Unsere Veranstaltung verwendet möglichst die im „Amtsblatt der Europäischen Union“ benutzten Begriffe


� Zu den Organen der EU s. Anlage 1


� Amtsblatt Nr. L 378 vom 27.12.06, S. 41


� Die Zahl der AKP-Länder: Die mit 77 oder 78 Ländern unterschiedlich angegebene Zahl der AKP – Staaten hat mit der Rolle Südafrikas zu tun:


„Südafrika gehört zwar seit 1998 zu den AKP-Staaten, wird aber von der EU nicht als Entwicklungsland im engeren Sinne betrachtet. Daher hat sie mit Südafrika ein eigenes Abkommen zu Handel, Entwicklung und Kooperation abgeschlossen und fördert zudem das Programm für Wiederaufbau und Entwicklung der neuen demokratischen Regierung Südafrikas. Die Zusammenarbeit der EU mit Südafrika ist z.B. in der Haushaltslinie 19 02 07 (Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit) geregelt.“


Quelle: Homepage der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU. Adresse s. Liste der Internet-Adressen im Anhang.


 


� Quelle: Österreichische EU-Plattform, a.a.O., S. 12


� Internet-Auftritt der Delegation der Europäischen Kommission in Thailand


� Eine interessante Formulierung für „Verwaltungskosten“





